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Die Deutsche Beteiligungs AG zählt zu den führenden deutschen Private-Equity-

Gesellschaften. Wir beteiligen uns an erfolgreichen Unternehmen, die mit ihren 

Produkten und Dienstleistungen in ihren jeweiligen Märkten eine herausgehobe-

ne Position haben. Darüber hinaus verwalten wir Mittel, die uns Investoren zur 

Anlage über Parallelfonds bereitstellen. In den vergangenen Jahren waren wir 

mit unserem klaren Fokus auf Management-Buy-outs wachstumsstarker, profita-

bler und international ausgerichteter Unternehmen erfolgreich. Die Erfahrung 

aus mehr als vier Jahrzehnten Investitionstätigkeit bildet die Basis für die weite-

re Entwicklung unserer Investitionsstrategie.

Konzernkennzahlen nach IFRS auf einen Blick 2008/2009 2007/2008

Investitionen				    in Mio. € 4 14

IFRS-Buchwert der Beteiligungen (31.10., „Portfoliovolumen“) 1)	in Mio. € 123 127

Anzahl der Beteiligungen		  in Mio. € 19 21

EBIT 				    in Mio. € 20,4 -60,5

Ergebnis vor Steuern (EBT) 		  in Mio. € 22,4 -55,3

Konzernfehlbetrag/-überschuss 		  in Mio. € 19,6 -51,1

Konzernbilanzgewinn 			   in Mio. € 52,6 29,2

Eigenkapital 				    in Mio. € 259,0 244,8

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		   in Mio. € -3,5 3,0

Cashflow aus Investitionstätigkeit 		  in Mio. € 28,8 11,2

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 		  in Mio. € -5,5 -57,3

Veränderung der Liquidität 2)		  in Mio. € 14,7 -119,7

Ergebnis je Aktie  			   in € 1,44 -3,73

Cashflow je Aktie 3)			   in € 0,68 0,52

Eigenkapital je Aktie			   in € 18,94 17,90

Rendite auf das Eigenkapital je Aktie 4)		  in % 8,2 -17,5

Dividende (2008/2009: Vorschlag)		  in €  0,40 0,40

Außerordentliche Sonderdividende		  in € 0,60 –

Mitarbeiter (31.10.) 49 48

1)	 Ohne Anteile an Vorratsgesellschaften und Gesellschaften, die überwiegend fremden Dritten zuzurechnen sind
2) 	 Im Geschäftsjahr 2007/2008 fand eine Umschichtung von Barmitteln in kurz laufende staatlich garantierte Anleihen statt; 
	 diese Umschichtung ist nach IFRS als Investition auszuweisen und führt deshalb zu einer „Veränderung der Liquidität“
3) 	 Konzernergebnis abzüglich Wertveränderungen von Finanzanlagen sowie Krediten und Forderungen, 
	 zuzüglich Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
4) 	 Veränderung des Eigenkapitals je Aktie, bezogen auf das Eigenkapital je Aktie zu Beginn der Berichtsperiode, 
	 vermindert um Dividenden

 
Unsere größten Beteiligungen *

 
Branche

Anteil der DBAG 
in %

Clyde-Bergemann-Gruppe	 Maschinen- und Anlagenbau 17,8

Heim & Haus GmbH Konsumgüter 20,4

Hochtemperatur Engineering GmbH Maschinen- und Anlagenbau 27,6

Homag Group AG Maschinen- und Anlagenbau 16,8

ICTS Europe Holdings B. V. Industriedienstleistung 17,5

JCK KG Konsumgüter 3,6

MCE AG Industriedienstleistung 18,8

*	 In alphabetischer Reihenfolge; die hier aufgeführten Beteiligungen entsprechen, gemessen am IFRS-Wert, 
	 90 Prozent des Portfoliovolumens
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Tagesordnung  
Einladung
zur ordentlichen
Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zur 

ordentlichen Hauptversammlung 

am Mittwoch, dem 24. März 2010, 

10.00 Uhr, in das Palais im Zoo, 

Bernhard-Grzimek-Allee 1, 

60316 Frankfurt am Main, ein.

WKN	 550 810

ISIN	 DE0005508105

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der 
Deutschen Beteiligungs AG zum 31. Oktober 2009 mit dem erläuternden Bericht  
des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB, Vorlage des gebilligten 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31. Oktober 2009 mit dem 
erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB sowie 
des Berichts des Aufsichtsrats 
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung  
der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.deutsche-
beteiligung.de/hauptversammlung eingesehen werden. Gleiches gilt für den Vorschlag des 
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Unterlagen werden auch in der 
Hauptversammlung am 24. März 2010 zugänglich sein und mündlich erläutert werden. Es 
ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzern
abschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG 
festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Haupt
versammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzern
abschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzgewinns 
wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst.

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008/2009 
der Deutschen Beteiligungs AG in Höhe von 24.328.840,23 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 0,40 € 
je dividendenberechtigter Aktie, insgesamt	 5.470.543,60  €
Ausschüttung einer Sonderdividende von 0,60 € 
je dividendenberechtigter Aktie, insgesamt 	 8.205.815,40  €
Gewinnvortrag auf neue Rechnung        	 10.652.481,23 € 

Bilanzgewinn		  24.328.840,23 € 

Soweit am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien vorhanden sind, wird der 
Beschlussvorschlag dahingehend modifiziert werden, bei unveränderter Ausschüttung einer 
Dividende von 0,40 € je dividendenberechtigter Aktie sowie einer Sonderdividende von  
0,60 € je dividendenberechtigter Aktie den verbleibenden Betrag, der auf eigene Aktien 
entfällt, auf neue Rechnung vorzutragen. 
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3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2008/2009
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 
2008/2009 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2008/2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 
2008/2009 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.	 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/2010
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009/2010 die 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zu wählen.

Der Wahlvorschlag stützt sich auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses.

6.	 Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Herr Dr. Hans Peter Binder und Herr Prof. Dr. h.c. Rolf-Dieter Leister haben ihre Mandate  
als Mitglied des Aufsichtsrats jeweils mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Haupt
versammlung am 24. März 2010 niedergelegt. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in Nachfolge von Herrn Dr. Binder und  
Herrn Prof. Dr. Leister in den Aufsichtsrat zu wählen:

6.1	 Herrn Gerhard Roggemann, wohnhaft in Hannover, Berater/Vice Chairman der  
	 Hawkpoint Partners Ltd., London. 

Die Wahl erfolgt für die restliche Amtszeit der Ausgeschiedenen bis zum Ablauf der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009/2010 beschließt.

Herr Roggemann übt folgende Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten anderer 
inländischer Unternehmen aus: 

Deutsche Börse AG, Stellvertretender Vorsitzender

GP Günter Papenburg AG, Schwarmstedt, Vorsitzender

Darüber hinaus übt Herr Roggemann folgende Mandate in in- und ausländischen Wirtschafts
unternehmen aus, die einem Mandat in einem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat vergleich-
bar sind: 

F&C Asset Management Plc, Edinburgh 

Friends Provident Group Plc, Dorking 

Friends Provident Holdings (UK) Limited, London 

Resolution Limited, Guernsey 

6.2	 Herrn Philipp Möller, wohnhaft in Hamburg, Geschäftsführender Gesellschafter der  
	 Möller & Förster GmbH & Co. KG, Hamburg. 

Die Wahl erfolgt für die restliche Amtszeit der Ausgeschiedenen bis zum Ablauf der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009/2010 beschließt. 

Herr Möller übt keine Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren 
Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen aus. 

Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl durchzuführen. 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat der 
Deutschen Beteiligungs AG setzt sich gemäß §§ 95 Abs. 1 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 
AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden 
Mitgliedern zusammen. 

7. 	 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien und zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des 
Bezugsrechts bei der Verwendung
Die durch die letzte Hauptversammlung am 26. März 2009 erteilte Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ist bis zum 25. September 2010 befris-
tet. Um auch in Zukunft Aktien zurückkaufen zu können und einen längeren Hand
lungsspielraum zu gewinnen, soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben und eine neue, 
erneut auf 18 Monate befristete, Ermächtigung geschaffen werden.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)	 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 23. September 2011 eigene Aktien bis zu 10 % 
des derzeitigen Grundkapitals von 48.533.334,20 € zu anderen Zwecken als dem 
Handel in eigenen Aktien zu erwerben. Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft 
am 26. März 2009 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit 
ab dem Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben, soweit sie noch nicht 
ausgenutzt worden ist. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen 
eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den  
§§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 
Grundkapitals entfallen. 

b)	 Arten des Erwerbs
Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands

(1)	 über die Börse oder

(2)	 mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. 
mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten  
erfolgen.

Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte 
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die 
Eröffnungsauktion ermittelten Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um 
nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. 
eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, dürfen der gebote-
ne Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsneben
kosten) den durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft in der Xetra-
Schlussauktion (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsentage vor dem Tag der öffentlichen 
Ankündigung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10 % überschreiten und nicht mehr als 15 % 
unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Angebots 
bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche 
Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot bzw. die Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den 
durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse wäh-
rend der letzten fünf Börsentage vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen 
Anpassung abgestellt. Das Volumen des Angebots bzw. der Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten kann begrenzt werden. Sofern bei einem öffentlichen 
Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 
das Volumen der angedienten Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen überschreitet, 
kann der Erwerb im Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien 
erfolgen; das Recht der Aktionäre, ihre Aktien im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten 
anzudienen, ist insoweit ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer 
Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie eine kaufmännische 
Rundung zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien können vorgesehen 
werden. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit aus-
geschlossen. Das öffentliche Angebot bzw. die öffentliche Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen vorsehen.

c)	 Verwendung der eigenen Aktien
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund der 
Ermächtigung gemäß vorstehender lit. a) und b) erworbenen eigenen Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in anderer Weise als über die Börse oder 
durch Angebot an alle Aktionäre wieder zu veräußern, und zwar

–	 wenn der bar zu zahlende Veräußerungspreis den Börsenpreis der Aktien 
nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise veräußerten Aktien 
darf 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.  
Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind andere Aktien anzurech-
nen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Ebenfalls anzurechnen  
sind neue Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten 
bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder 
-genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder 
Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG  
ausgegeben worden sind;

–	 gegen Sachleistung zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen mit einem 
Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen 
oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen.
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Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
aufgrund der Ermächtigung gemäß vorstehender lit. a) und b) erworbenen eigenen 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auch wie folgt zu verwenden:

–	 zur Erfüllung von Bezugs- und Umtauschrechten, die aufgrund der Ausübung 
von Options- und Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten 
entstehen, die im Rahmen der von der ordentlichen Hauptversammlung am  
24. März 2010 unter Punkt 9 der Tagesordnung beschlossenen Ermächtigung  
zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen gewährt  
bzw. auferlegt wurden. 

d)	 Einziehung der eigenen Aktien
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien, die aufgrund 
der Ermächtigung zu vorstehender lit. a) und b) erworben werden, ganz oder in Teilen 
einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren 
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der Vorstand kann bestimmen, dass das 
Grundkapital durch die Einziehung nicht herabgesetzt wird, sondern sich der Anteil  
der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist 
in diesem Fall ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen. 

e)	 Ausnutzung in Teilbeträgen und durch abhängige Unternehmen bzw. 
	 durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft oder der von ihr abhängigen  
	 Unternehmen

Sämtliche vorbezeichneten Ermächtigungen können ganz oder in Teilbeträgen, einmal 
oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft aus-
geübt werden. Die Ermächtigungen – mit Ausnahme der Ermächtigung zur Einziehung 
der eigenen Aktien – können auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte 
ausgeübt werden.

f)	 Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien wird insoweit ausgeschlos-
sen, als diese Aktien gemäß der vorstehenden Ermächtigung gemäß lit. c) verwendet 
werden. 

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4  
Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 über die Gründe für die Ermächtigung des 
Vorstands, das Andienungsrecht und das Bezugsrecht der Aktionäre bei Erwerb 
bzw. Verwendung eigener Aktien auszuschließen

Das Aktiengesetz bietet in seinem § 71 Abs. 1 Nr. 8 die Möglichkeit, aufgrund einer Ermäch
tigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals zu 
erwerben. Der Vorstand war zuletzt durch Hauptversammlungsbeschluss vom 26. März 2009 
bis zum 25. September 2010 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
ermächtigt worden. Der Beschlussvorschlag zu Punkt 7 der Tagesordnung sieht vor, den 
Vorstand erneut für eine Dauer von 18 Monaten zum Erwerb eigener Aktien zu ermächtigen, 
die zusammen mit von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien maximal 10 % 
des Grundkapitals ausmachen dürfen. Die bestehende Ermächtigung wird ab dem 
Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben, soweit sie noch nicht ausgenutzt 
worden ist. 

(1)	 Ausschluss des Andienungsrechts bei Erwerb eigener Aktien
Durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll der Vorstand in die Lage ver-
setzt werden, das Finanzinstrument des Aktienrückkaufs im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre einzusetzen. 

Dabei hat der Erwerb nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an alle 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu erfolgen.  

Erfolgt der Erwerb mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kauf
angebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten, kann das Volumen des Angebots bzw. der Aufforderung von 
Verkaufsangeboten begrenzt werden. Dabei kann es dazu kommen, dass die von den 
Aktionären angebotene Menge an Aktien der Gesellschaft die von der Gesellschaft 
nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nach 
Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine Repartierung nach dem Verhältnis 
der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach 
Beteiligungsquoten vorzunehmen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirt-
schaftlich vernünftigen Rahmen technisch besser abwickeln lässt. Außerdem soll es 
möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
angedienter Aktien je Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene 
Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu 
vermeiden und damit die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. 
Auch eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden werden. 
Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rech-
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nerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können die 
Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerben-
den Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien 
abwicklungstechnisch darzustellen. Vorstand und Aufsichtsrat halten den hierin  
liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre 
für sachlich gerechtfertigt. 

(2)	 Ausschluss des Bezugsrechts bei Verwendung der eigenen Aktien
Die Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien dient der vereinfachten 
Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung 
die Gesellschaft auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre ermächtigen. 

Voraussetzung ist dabei nach Tagesordnungspunkt 7 lit. c) erster Spiegelstrich, dass die 
eigenen Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis 
der Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Hiermit wird von der in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich zugelassenen 
Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem 
Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, 
dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen 
Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräuße
rungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der 
Vorstand wird – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – den Abschlag auf den Börsenpreis 
so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden 
Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlag auf den Börsenpreis wird keinesfalls  
mehr als 5 % des Börsenpreises betragen. Die Möglichkeit der Veräußerung eigener 
Aktien unter Bezugsrechtsausschluss und in einer anderen Form als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt angesichts des starken Wettbewerbs an den 
Kapitalmärkten im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesellschaft eröffnet sich damit 
die Chance, nationalen und internationalen Investoren eigene Aktien schnell und flexi-
bel anzubieten, den Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu stabilisieren. 
Mit der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitenden 
Kaufpreis sowie mit der Begrenzung des Anteils eigener Aktien auf insgesamt maximal 
10 % des Grundkapitals (und zwar sowohl zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens als 
auch zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung) werden die Vermögensinteressen 
der Aktionäre angemessen gewahrt. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals 
sind alle Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, z. B. aus genehmigtem 
Kapital. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder 
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- oder Optionsschuld
verschreibungen oder -genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuld

verschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit der Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben worden sind. Da die eigenen Aktien nahe am Börsenpreis platziert 
werden, kann grundsätzlich jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteili
gungsquote Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben.

Nach dem zu Tagesordnungspunkt 7 lit. c) zweiter Spiegelstrich vorgeschlagenen 
Beschluss hat die Gesellschaft darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Aktien zur 
Verfügung zu haben, um diese gegen Sachleistung beim Zusammenschluss von 
Unternehmen, Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen, aber auch beim Erwerb anderer für das Unternehmen wesentlicher 
Sachwerte und mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehender 
Vermögensgegenstände als Gegenleistung anbieten zu können. Auf dem Markt für 
Unternehmens- und Beteiligungskäufe sowie für andere, besonders attraktive 
Akquisitionsobjekte wird diese Form der Gegenleistung zunehmend verlangt. Die hier 
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, 
um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen 
daran oder von sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehen-
den Vermögensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen zu können. 

Darüber hinaus soll der Vorstand zu Tagesordnungspunkt 7 lit. c) dritter Spiegelstrich 
ermächtigt werden, die aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen 
eigenen Aktien zur Bedienung von Bezugs- und Umtauschrechten zu verwenden, die 
aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder der Erfüllung von 
Wandlungspflichten der Inhaber von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
entstehen, die aufgrund der von der Hauptversammlung am 24. März 2010 zu  
Punkt 9 der Tagesordnung beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen von der Gesellschaft oder einer ihrer unmittelbaren 
oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften ausgegeben werden. Die 
Eckpunkte der entsprechenden Anleihebedingungen ergeben sich aus dem 
Beschlussvorschlag zu Punkt 9 der Tagesordnung für die Hauptversammlung am  
24. März 2010. Über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht 
der Aktionäre bei der Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
auszuschließen, hat der Vorstand einen schriftlichen Bericht erstattet, der im Anschluss 
an Punkt 9 der Tagesordnung für die Hauptversammlung am 24. März 2010 abge-
druckt ist. Soweit die Gesellschaft von der Möglichkeit, eigene Aktien zur Bedienung 
von Bezugs- und Umtauschrechten aus Schuldverschreibungen zu verwenden, Gebrauch 
macht, muss das Bedingte Kapital 2010/I, das unter lit. c) des Punktes 9 der 
Tagesordnung für die Hauptversammlung am 24. März 2010 beschlossen werden soll, 
nicht in Anspruch genommen werden. Es entstehen also keine über die mit einem 
Bezugsrechtsausschluss bei der Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld
verschreibungen ggf. verbundenen Verwässerungseffekte hinausgehenden Belas
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tungen für die Aktionäre. Vielmehr wird lediglich die Flexibilität des Vorstands erhöht, 
indem er die besagten Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen nicht zwin-
gend aus bedingtem Kapital bedienen muss, sondern auch eigene Aktien dazu verwen-
den kann, wenn das in der konkreten Situation im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre günstiger erscheint. 

Bei der Entscheidung über die Verwendung der eigenen Aktien wird sich der Vorstand 
allein vom wohlverstandenen Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten  
lassen.

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der vorstehen-
den Ermächtigungen unterrichten. 

8.	 Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2010 mit  
	 der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende  
	 Satzungsänderung

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2005 erteilte Ermächtigung 
des Vorstands gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung, das Grundkapital mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 24.266.665,80 € durch einmalige oder mehrmalige 
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital), läuft am 16. März 2010 aus. Sie soll durch ein neues 
genehmigtes Kapital ersetzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)	 Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23. März 2015 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu ins
gesamt 24.266.665,33 € zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Dabei muss sich  
die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital.

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien  
können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kredit
instituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflich
tung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht).

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen,

–	 um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;

–	 wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der 
Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht 
wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 % 
des Grundkapitals sind andere Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert 
worden sind. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- 
und/oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen oder -genussrechten auszugeben sind, sofern  
diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

–	 wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von 
sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden 
Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 
erfolgt;

–	 soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und 
Wandelschuldverschreibungen mit Options- und Wandlungsrechten bzw. 
Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder Gesellschaften ausgegeben 
wurden oder noch werden, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
mit Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. 
nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde;

und nur, soweit die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlage ausgegebenen Aktien 
insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
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Der Vorstand wird ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten 
der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den 
Ausgabebetrag, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 
oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 die Fassung 
der Satzung entsprechend anzupassen.

b)	 § 5 Abs. 3 der Satzung, dessen derzeit geltender Wortlaut wegen des Ablaufs 
der Ermächtigungsfrist am 16. März 2010 gegenstandslos wird, wird wie folgt neu 
gefasst:

„(3)	 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23. März 2015 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 
insgesamt 24.266.665,33 € zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Dabei muss 
sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital.

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien 
können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten 
Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

–	 um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;

–	 wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der 
Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht 
wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind andere Aktien  
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Ebenfalls anzu-
rechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder 
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- oder Options

schuldverschreibungen oder -genussrechten auszugeben sind, sofern diese 
Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

–	 wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen 
oder von sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang ste-
henden Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmens
zusammenschlüssen erfolgt;

–	 soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und 
Wandelschuldverschreibungen mit Options- und Wandlungsrechten bzw. 
Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder Gesellschaften ausge
geben wurden oder noch werden, an denen die Gesellschaft unmittelbar 
oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 
dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. 
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen 
würde;

und nur, soweit die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlage ausgegebenen 
Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung.

Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten 
der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere 
den Ausgabebetrag, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 
oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 die 
Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.“
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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4  
Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8 über die Gründe für die Ermächtigung 
des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2010 auszuschließen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8 
die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2010 von bis zu 24.266.665,33 € vor. Das 
Genehmigte Kapital 2010 soll an die Stelle des bisherigen genehmigten Kapitals gemäß 
§ 5 Abs. 3 der Satzung treten, dessen Ermächtigungsfrist am 16. März 2010 ausläuft. 
Aus Gründen der Flexibilität soll das Genehmigte Kapital 2010 dabei sowohl für Bar- als 
auch für Sachkapitalerhöhungen ausgenutzt werden können. Bei Kapitalerhöhungen 
aus dem Genehmigten Kapital 2010 haben die Aktionäre der Gesellschaft grundsätzlich 
ein Bezugsrecht. Die Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand 
bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(so genanntes mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand soll jedoch auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

–	 um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;

–	 wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabe-
preis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unter-
schreitet. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals 
sind andere Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Ebenfalls 
anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder 
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- oder Optionsschuld
verschreibungen oder -genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuldver
schreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

–	 wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von 
sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden 
Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 
erfolgt;

–	 soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und 
Wandelschuldverschreibungen mit Options- und Wandlungsrechten bzw. 
Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder Gesellschaften ausgegeben 
wurden oder noch werden, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
mit Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. 
nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde;

und nur, soweit die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien 
insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.

Zu dieser Ermächtigung, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats auszuschließen, erstattet der Vorstand folgenden Bericht nach §§ 203 
Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG:

(1)	 Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge
Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. 
Diese Ermächtigung dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen 
Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den 
Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags würde insbesondere bei 
einer Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung der 
Kapitalerhöhung erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch den Verkauf über 
die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich durch die Gesellschaft verwertet. 
Vorstand und Aufsichtsrat halten aus diesen Gründen die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss für sachgerecht.
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(2) 	 Ausschluss des Bezugsrechts, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die in dieser Weise unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten
Das Bezugsrecht soll ferner ausgeschlossen werden können, wenn die neuen Aktien 
nach §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlage zu einem Betrag ausge-
geben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, und wenn der auf 
die ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 
10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Die Ermächtigung 
versetzt die Gesellschaft in die Lage, auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu decken und 
auf diese Weise Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts ermöglicht ein sehr schnelles Agieren ohne die sowohl kosten- als auch 
zeitintensivere Durchführung des Bezugsrechtsverfahrens und ermöglicht eine 
Platzierung nahe am Börsenkurs, d. h. ohne den bei Bezugsemissionen üblichen 
Abschlag. Die Gesellschaft wird zudem in die Lage versetzt, mit derartigen 
Kapitalerhöhungen neue Investoren im In- und Ausland zu gewinnen. Bei Ausnutzung 
der Ermächtigung wird der Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – den 
Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt 
der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises vorherrschenden Marktbedingungen 
möglich ist. Der Abschlag auf den Börsenpreis wird keinesfalls mehr als 5 % des 
Börsenpreises betragen.

Der Umfang der Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ist zudem begrenzt auf 10 % des Grundkapitals bei Wirksamwerden 
der Ermächtigung bzw., sofern dieser Betrag niedriger sein sollte, bei Ausübung der 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss. Auf diese 10 %-Grenze sind diejenigen 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der Ermächtigung unter Bezugs
rechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, z. B. eigene Aktien. Ebenfalls 
anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten 
bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder  
-genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte 
während der Laufzeit der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind. Mit 
dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der Aktionäre nach Verwässerungsschutz für 
ihren Anteilsbesitz Rechnung getragen. Da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs plat-
ziert werden, kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote 
Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben.

(3) 	 Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen
Es soll darüber hinaus die Möglichkeit bestehen, das Bezugsrecht der Aktionäre aus
zuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von 
sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögens
gegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt. 
Hierdurch wird der Gesellschaft der notwendige Handlungsspielraum eingeräumt,  
um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von anderen Unternehmen, Unter
nehmensbeteiligungen oder von Teilen von Unternehmen sowie zu Unternehmens
zusammenschlüssen, aber auch zum Erwerb anderer für das Unternehmen wesentlicher 
Sachwerte und mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehender 
Vermögensgegenstände, schnell, flexibel und liquiditätsschonend zur Verbesserung 
ihrer Wettbewerbsposition und der Stärkung ihrer Ertragskraft ausnutzen zu können. 
Im Rahmen entsprechender Transaktionen müssen oftmals sehr hohe Gegenleistungen 
erbracht werden, die nicht mehr in Geld geleistet werden sollen oder können. Häufig 
verlangen auch die Inhaber attraktiver Unternehmen oder anderer attraktiver 
Akquisitionsobjekte von sich aus als Gegenleistung stimmberechtigte Aktien des 
Käufers. Damit die Gesellschaft auch solche Unternehmen oder andere Akquisi
tionsobjekte erwerben kann, muss es ihr möglich sein, Aktien als Gegenleistung anzu-
bieten. Da ein solcher Erwerb zumeist kurzfristig erfolgt, kann er im Regelfall nicht von 
der grundsätzlich nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung beschlossen 
werden. Dies erfordert die Schaffung eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand 
– mit Zustimmung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. In einem solchen Fall  
stellt der Vorstand bei der Festlegung der Bewertungsrelationen sicher, dass die 
Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. Dabei berücksichtigt der 
Vorstand den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft. Der Vorstand wird von dieser 
Ermächtigung nur Gebrauch machen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die 
von der mit der vorgeschlagenen Ermächtigung eingeräumten Möglichkeit zu 
Sachkapitalerhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht werden  
soll, bestehen derzeit nicht.

(4) 	 Ausschluss des Bezugsrechts, soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. 
Gläubigern von Options- und Wandelschuldverschreibungen mit Options- und 
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue  
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der  
Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten  
zustehen würde
Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit es erfor-
derlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern bei Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2010 von der Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften ausgegebener 
Options- und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien zu 
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geben, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach 
Erfüllung einer Wandlungspflicht aus diesen Schuldverschreibungen zustehen würde. 
Zur leichteren Platzierbarkeit von Schuldverschreibungen am Kapitalmarkt enthalten die 
entsprechenden Options- oder Anleihebedingungen in der Regel einen Verwässe
rungsschutz. Eine Möglichkeit des Verwässerungsschutzes besteht darin, dass den 
Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen bei nachfolgenden Aktien
emissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt wird, wie es Aktionären 
zusteht. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die Schuld
verschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss 
das Bezugsrecht der Aktionäre auf die neuen Aktien ausgeschlossen werden. Dies dient 
der erleichterten Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den Interessen der 
Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft.

Alternativ könnte zum Zweck des Verwässerungsschutzes lediglich der Options- oder 
Wandlungspreis herabgesetzt werden, soweit die Options- oder Anleihebedingungen 
dies zulassen. Dies wäre in der Abwicklung für die Gesellschaft jedoch komplizierter 
und kostenintensiver. Zudem würde es den Kapitalzufluss aus der Ausübung von 
Options- und Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten mindern. Denkbar wäre es 
auch, Schuldverschreibungen ohne Verwässerungsschutz auszugeben. Diese wären 
jedoch für den Markt wesentlich unattraktiver.

(5) 	 Ausnutzung der Ermächtigungen und Begrenzung des Bezugsrechtsausschlusses  
	 auf insgesamt 20 % des Grundkapitals

Der Vorstand ist zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß vorstehend (1) bis (4) bei 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 außerdem nur in dem Umfang ermäch
tigt, in dem der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien ins
gesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 20 % des Grundkapitals nicht 
übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung.

Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob sie von einer 
der Ermächtigungen zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre Gebrauch machen werden. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur 
dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.

Der Vorstand wird die nächste ordentliche Hauptversammlung über eine Ausnutzung 
der vorstehenden Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss unterrichten. 

9.	 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die 
Aufhebung der bestehenden bedingten Kapitalien und die Schaffung eines 
neuen bedingten Kapitals sowie die entsprechenden Satzungsänderungen 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2005 erteilte Ermächtigung 
des Vorstands, einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen 
lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen zu gewähren, läuft am  
16. März 2010 aus. Der Vorstand hat von dieser Ermächtigung keinen Gebrauch 
gemacht. Das zur Absicherung dieser Ermächtigung durch die Hauptversammlung am 
17. März 2005 beschlossene bedingte Kapital gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung soll daher 
aufgehoben werden. 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 27. März 2001 erteilte Ermächtigung 
des Vorstands, einmalig oder mehrmals Optionsrechte an Mitglieder des Management 
Teams der Gesellschaft auszugeben, ist am 24. März 2006 ausgelaufen. Soweit der 
Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht hat, sind sämtliche auf dieser 
Grundlage ausgegebenen Optionsrechte mittlerweile verfallen oder durch Barzahlung 
abgelöst worden. Das von der ordentlichen Hauptversammlung am 27. März 2001 zu 
ihrer Absicherung beschlossene bedingte Kapital gemäß § 5 Abs. 5 der Satzung wird 
daher ebenfalls nicht mehr benötigt und soll aufgehoben werden.

Die auslaufende Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld
verschreibungen und die aufzuhebenden bedingten Kapitalien sollen durch eine neue 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen unter 
Schaffung eines neuen bedingten Kapitals ersetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)	 Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldver- 
	 schreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts

aa)	 Ermächtigungszeitraum, Ermächtigungsumfang, Laufzeit
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. März 
2015 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit 
oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu 160.000.000,00 €  
zu begeben und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte und 
den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte 
auf Inhaberstückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital 
von insgesamt bis zu 24.266.665,33 € nach näherer Maßgabe der Options- bzw. 
Wandelanleihebedingungen (zusammen „Anleihebedingungen“) zu gewähren. 
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Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den 
entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes 
begeben werden.

Die Schuldverschreibungen können auch durch Gesellschaften begeben werden, an 
denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist. In einem 
solchen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die 
Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den 
Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungs
rechte auf Inhaberstückaktien der Gesellschaft zu gewähren.

Die einzelnen Emissionen können in jeweils unter sich gleichberechtigte Teilschuld
verschreibungen eingeteilt werden.

bb)	 Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss
Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu. 
Das gesetzliche Bezugsrecht kann den Aktionären in der Weise eingeräumt werden, 
dass die Schuldverschreibungen von einem oder mehreren durch den Vorstand 
bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). Wenn die Schuldverschreibungen durch Gesellschaften bege-
ben werden, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit betei-
ligt ist, hat die Gesellschaft sicherzustellen, dass den Aktionären ein Bezugsrecht nach 
Maßgabe der vorstehenden Sätze eingeräumt wird. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats zu folgenden Zwecken auszuschließen: 

–	 um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;

–	 soweit Schuldverschreibungen gegen Barleistung begeben werden sollen und der 
Ausgabepreis der Schuldverschreibungen den nach anerkannten finanzmathe
matischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert der Schuldver
schreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der Aktien, die zur 
Bedienung von in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Schuldverschreibungen auszugeben sind, darf insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 % 
des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert  
worden sind;

–	 soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und Wandel-
schuldverschreibungen mit Options- und Wandlungsrechten bzw. Wandlungs
pflichten, die zuvor von der Gesellschaft oder Gesellschaften ausgegeben wurden 
oder noch werden, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit 
Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte 
bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde.

cc)	 Options- und Wandlungsrechte, eventuelle Wandlungspflicht
Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuld
verschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach nähe-
rer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von 
Inhaberstückaktien der Gesellschaft berechtigen. Für auf Euro lautende, durch die 
Gesellschaft begebene Optionsschuldverschreibungen können die Anleihebedingungen 
vorsehen, dass der Optionspreis ganz oder teilweise auch durch Übertragung von 
Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden 
kann. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehen-
den Aktien darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.  
§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten. Soweit sich Bruchteile von 
Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der 
Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug 
ganzer Aktien aufaddiert werden können.

Im Fall der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten deren Inhaber bzw. 
Gläubiger das unentziehbare Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer 
Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedingungen in 
Inhaberstückaktien der Gesellschaft umzutauschen (Wandlungsrecht). Das Umtausch
verhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag 
liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 
Wandlungspreis für eine Inhaberstückaktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis 
kann auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leisten-
de Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen 
zusammengelegt und/oder in bar ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag am 
Grundkapital der im Fall der Wandlung je Teilschuldverschreibung auszugebenden 
Aktien darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 
i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten. Die Wandelanleihebedingungen können 
auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) 
oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit (dies umfasst auch eine 
Fälligkeit wegen Kündigung) den Inhabern bzw. Gläubigern der Wandel
schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle des fälligen Geldbetrages Aktien 
der Gesellschaft zu gewähren. Auch in diesem Fall darf der anteilige Betrag am 
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Grundkapital der je Teilschuldverschreibung auszugebenden Aktien den Nennbetrag 
der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG 
sind zu beachten. 

Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Fall der 
Wandlung oder Optionsausübung statt der Gewährung von Inhaberstückaktien einen 
Geldbetrag zu zahlen, der dem Produkt aus der Anzahl der anderenfalls zu liefernden 
Aktien und dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der 
Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn Börsentagen nach Erklärung der 
Wandlung oder der Optionsausübung entspricht. Für den Fall, dass die Gesellschaft die 
Ausübung des Rechts zur Zahlung eines Geldbetrags anstelle der Gewährung von 
Aktien erst nach Wandlung oder Optionsausübung bekannt gibt, beginnen die zehn 
Börsentage erst drei Börsentage nach der Bekanntgabe der Gesellschaft, einen 
Geldbetrag zu zahlen.

Die Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass die Schuldverschreibungen im 
Fall der Wandlung oder Optionsausübung nach Wahl der Gesellschaft statt mit neuen 
Inhaberstückaktien aus bedingtem Kapital mit bereits existierenden Inhaberstückaktien 
der Gesellschaft oder mit Aktien einer börsennotierten anderen Gesellschaft bedient 
werden können. 

dd)	 Options- bzw. Wandlungspreis 
Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie muss – auch 
bei Anwendung der nachfolgenden Regelungen zum Verwässerungsschutz – mindes-
tens 80 % des volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der 
Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse betragen, und zwar 

–	 an den zehn Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand  
	 über 	die Begebung der Schuldverschreibungen oder

–	 sofern den Aktionären ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zusteht, 
während der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen an 
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden 
letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels. 

Wenn die Wandelanleihebedingungen das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei 
Endfälligkeit den Inhabern bzw. Gläubigern der Wandelschuldverschreibungen ganz 
oder teilweise anstelle des fälligen Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu gewähren, 
und die Gesellschaft dieses Recht ausübt, entspricht der Wandlungspreis dem am drit-
ten Börsentag vor Endfälligkeit („Bewertungstag“) gemäß den vorstehenden Absätzen 
anwendbaren Wandlungspreis, wobei die Gesellschaft den Inhabern bzw. Gläubigern 

der Wandelschuldverschreibungen gegebenenfalls einen zusätzlichen Geldbetrag zahlt, 
der der Differenz zwischen dem Nennbetrag der jeweiligen Teilschuldverschreibung und 
dem aktuellen Marktwert der zu gewährenden Aktien (volumengewichteter durch-
schnittlicher Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 
dem Bewertungstag unmittelbar vorausgehenden 20 Börsentagen) entspricht. Auch in 
diesem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung 
auszugebenden Aktien den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 
§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten. 

ee)	 Verwässerungsschutz
Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund 
einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen 
durch Zahlung eines entsprechenden Betrags in Geld bei Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts bzw. Erfüllung einer Wandlungspflicht oder durch Herabsetzung der 
Zuzahlung ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Options- oder 
Wandlungsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital 
erhöht oder weitere Options- oder Wandelschuldverschreibungen begibt bzw. sonstige 
Optionsrechte gewährt und den Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
Wandlungspflichten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen 
nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts oder Erfüllung einer 
Wandlungspflicht zustehen würde. Statt einer Zahlung in Geld bzw. einer Herabsetzung 
der Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das Bezugs- bzw. Umtauschverhältnis 
durch Division mit einem ermäßigten Options- bzw. Wandlungspreis angepasst werden. 
Die Anleihebedingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung 
oder anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse (wie z.B. außergewöhnlich 
hohe Dividenden, Kontrollerlangung durch Dritte) eine Anpassung der Options- bzw. 
Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten vorsehen. Bei einer Kontrollerlangung 
durch Dritte kann eine marktübliche Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises 
vorgesehen werden.

ff)	 Weitere Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Beachtung der 
in dieser Ermächtigung festgelegten Grundsätze die weiteren Einzelheiten der Ausgabe 
und Ausstattung der Schuldverschreibungen sowie die Anleihebedingungen festzuset-
zen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschreibungen begeben-
den unmittelbaren und mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften der Gesellschaft 
zu bestimmen. Dies betrifft insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und 
Stückelung, Bezugs- bzw. Umtauschverhältnis, Begründung einer Wandlungspflicht, 
Festlegung einer baren Zuzahlung, Ausgleich oder Zusammenlegung von Spitzen, 
Barzahlung statt Lieferung von Aktien, Lieferung existierender statt Ausgabe neuer 
Aktien, Options- bzw. Wandlungspreis, Verwässerungsschutzbestimmungen und den 
Options- bzw. Wandlungszeitraum. 
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b)	 Aufhebung der bestehenden bedingten Kapitalien 
aa)	 Die von der Hauptversammlung am 17. März 2005 zu Punkt 7 der damaligen 

Tagesordnung beschlossene bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 19.413.334,20 € wird 
aufgehoben.

bb)	 Die von der Hauptversammlung am 27. März 2001 zu Punkt 9 der damaligen 
Tagesordnung beschlossene bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 1.820.000,00 €  
wird aufgehoben.

c)	 Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 
Das Grundkapital wird um bis zu 24.266.665,33 € durch Ausgabe von bis zu 6.838.179 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2010/I). Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das 
Grundkapital. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen, jeweils mit Options- oder Wandlungsrechten oder 
Wandlungspflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung am 24. März 2010 
zu Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung bis zum 23. März 2015 von der 
Gesellschaft oder durch eine Gesellschaft begeben werden, an der die Gesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist. Die Ausgabe der neuen Aktien 
erfolgt zu dem nach Maßgabe der Ermächtigung zu vorstehend lit. a) jeweils festzule-
genden Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit 
durchzuführen, wie von diesen Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch gemacht 
wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger von 
Schuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht ein 
Barausgleich gewährt oder eigene Aktien der Gesellschaft oder Aktien einer anderen 
börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien neh-
men vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- 
bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am 
Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-
teren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in 
Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die 
Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung 
zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des 
Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals 
nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
für die Erfüllung von Wandlungspflichten. 

d)	 Satzungsänderungen
aa)	 § 5 Abs. 4 der Satzung, dessen derzeit geltender Wortlaut durch die Aufhebung des  
	 bedingten Kapitals zu vorstehend lit. b) aa) gegenstandslos wird, wird wie folgt  
	 neu gefasst: 

„(4)	 Das Grundkapital ist um bis zu 24.266.665,33 € durch Ausgabe von bis zu 
6.838.179 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2010/I). Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselben 
Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen, die die Gesellschaft oder eine Gesellschaft, an der 
die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, aufgrund der 
von der Hauptversammlung am 24. März 2010 unter Tagesordnungspunkt 9 
beschlossenen Ermächtigung bis zum 23. März 2015 ausgegeben hat, von ihren 
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen bzw. ihre Verpflichtung zur 
Wandlung erfüllen und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien 
der Gesellschaft oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur 
Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach 
Maßgabe der von der Hauptversammlung am 24. März 2010 unter Tagesord
nungspunkt 9 lit. a) jeweils festzulegenden Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von 
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung des 
bedingten Kapitals festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in 
Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die 
Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der Nichtausnutzung des 
bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungspflichten.“

bb) 	 § 5 Abs. 5 der Satzung entfällt ersatzlos.
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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
zu Punkt 9 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des 
Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen auszuschließen 	

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 9 
die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
(zusammen „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 
160.000.000,00 € sowie die Schaffung eines dazugehörigen bedingten Kapitals von bis 
zu 24.266.665,33 € durch Ausgabe von bis zu 6.838.179 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien vor. Die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen soll an die Stelle der bisherigen Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen treten, deren Frist am 
16. März 2010 ausläuft und das neue bedingte Kapital soll an die Stelle der bisherigen 
bedingten Kapitalien gemäß § 5 Abs. 4 und Abs. 5 der Satzung treten, die beide nicht 
mehr benötigt werden. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen soll der 
Gesellschaft zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapital
aufnahme die Möglichkeit bieten, je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen 
am Kapitalmarkt zu nutzen. Die Emission von Schuldverschreibungen ermöglicht die 
Aufnahme von Fremdkapital, das je nach Ausgestaltung der Anleihebedingungen 
sowohl für Ratingzwecke als auch für bilanzielle Zwecke als Eigenkapital oder eigen
kapitalähnlich eingestuft werden kann. Die erzielten Options- bzw. Wandlungsprämien 
sowie die Eigenkapitalanrechnung kommen der Kapitalbasis der Gesellschaft zugute. 
Die vorgesehenen Möglichkeiten, neben der Einräumung von Options- und/oder 
Wandlungsrechten auch Wandlungspflichten zu begründen, erweitern den Spielraum 
für die Ausgestaltung dieser Finanzierungsinstrumente. Die Ermächtigung soll es der 
Gesellschaft ermöglichen, Schuldverschreibungen selbst oder durch Gesellschaften zu 
begeben, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt 
ist, und den deutschen oder internationalen Kapitalmarkt dadurch in Anspruch zu 
nehmen, dass die Schuldverschreibungen außer in Euro auch in der gesetzlichen 
Währung eines OECD-Landes begeben werden können. 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht auf die Schuld
verschreibungen zu (§ 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu 
erleichtern, ist vorgesehen, dass die Schuldverschreibungen auch von einem oder meh-
reren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von 
§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden können, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (so genanntes mittelbares Bezugsrecht). Der 
Vorstand soll jedoch berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats zu folgenden Zwecken auszuschließen: 

–	 um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;

–	 soweit Schuldverschreibungen gegen Barleistung begeben werden sollen und der 
Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittel-
ten hypothetischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter-
schreitet. Die Anzahl der Aktien, die zur Bedienung von in dieser Weise unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben 
sind, darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind;

–	 soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und 
Wandelschuldverschreibungen mit Options- und Wandlungsrechten bzw. 
Wandlungspflichten, die zuvor von der Gesellschaft oder Gesellschaften ausgege-
ben wurden oder noch werden, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mit-
telbar mit Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen in 
dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. 
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde.

Zu dieser Ermächtigung, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats auszuschließen, erstattet der Vorstand folgenden Bericht nach §§ 221 
Abs. 4, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG: 

(1)	 Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge 
Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. 
Diese Ermächtigung dient dazu, die Ermächtigung durch runde Beträge ausnutzen 
zu können und ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Ohne den 
Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages würde die techni-
sche Durchführung der Begebung von Schuldverschreibungen erheblich erschwert.  
Ein Ausschluss des Bezugsrechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der 
Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen 
werden entweder durch den Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise best-
möglich durch die Gesellschaft verwertet. Vorstand und Aufsichtsrat halten aus 
diesen Gründen die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für sachgerecht. 
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(2)	 Ausschluss des Bezugsrechts, wenn der Ausgabepreis den hypothetischen
Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet 
und die in dieser Weise unter Ausschluss der Bezugsrechts entstehenden 
Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten 
Das Bezugsrecht soll ferner ausgeschlossen werden können, wenn die Schuld
verschreibungen gegen Barleistung begeben werden und die Begebung der 
Schuldverschreibungen zu einem Preis erfolgt, der den nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert der Schuld
verschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. 

Dadurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr 
kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der 
Konditionen bessere Bedingungen für Zinssatz und Options- bzw. Wandlungspreis 
der Schuldverschreibungen zu erreichen. Dies wäre bei Wahrung des gesetzlichen 
Bezugsrechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffent
lichung des Bezugspreises (und bei Schuldverschreibungen der Konditionen) bis 
zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität an den Aktien
märkten würde aber das über mehrere Tage bestehende Marktrisiko zu 
Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Konditionen der Schuldverschrei
bungen und somit zu weniger marktnahen Konditionen führen. Ferner ist bei 
Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts wegen der Ungewissheit ihrer Ausübung 
die erfolgreiche Platzierung der Schuldverschreibungen bei Dritten gefährdet bzw. 
mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich hindert die Länge des bei 
Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts einzuhaltenden Mindestbezugsrechts von 
zwei Wochen die Reaktion auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse, was 
zu einer nicht optimalen Kapitalbeschaffung führen kann. 

Die Interessen der Aktionäre werden bei diesem in sinngemäßer Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehenen Bezugsrechtsausschlusses dadurch 
gewahrt, dass die Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter ihrem theore
tischen Marktwert ausgegeben werden dürfen, wodurch der rechnerische Wert 
des Bezugsrechts auf beinahe Null sinkt. Aktionäre, die ihren Anteil am 
Grundkapital aufrechterhalten möchten, können dies durch einen Zukauf über 
den Markt erreichen. Bei der Beurteilung der Frage, welcher Ausgabepreis dem 
hypothetischen Marktwert der Schuldverschreibung entspricht und garantiert, 
dass die Ausgabe der Schuldverschreibungen nicht zu einer nennenswerten 
Verwässerung des Werts der bestehenden Aktien führt, kann der Vorstand sich 
der Unterstützung von Experten bedienen, also z. B. die die Emission begleitenden 
Konsortialbanken oder einen Sachverständigen zu Rate ziehen, wenn er es in der 
jeweiligen Situation für angemessen hält. Der Ausgabepreis kann ggf. auch in 
einem Bookbuilding-Verfahren festgelegt werden.

	

Diese Art des Bezugsrechtsausschlusses ist außerdem volumenmäßig begrenzt: 
Die Anzahl der Aktien, die zur Bedienung von in dieser Weise unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben sind, darf ins
gesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch, sofern dieser Betrag niedriger sein sollte, im 
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 % des 
Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Durch 
diese Anrechnungen wird sicher gestellt, dass keine Schuldverschreibungen aus-
gegeben werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 
10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. 

(3)	 Ausschluss des Bezugsrechts, soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. 
Gläubigern von Options- und Wandelschuldverschreibungen mit Options- 
und Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf 
Schuldverschreibungen in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von 
Wandlungspflichten zustehen würde 
Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit es 
erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern bei Ausnutzung der 
Ermächtigung von der Gesellschaft oder ihren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 
ausgegebener Options- und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf 
Schuldverschreibungen zu geben, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde. 
Zur leichteren Platzierbarkeit von Schuldverschreibungen am Kapitalmarkt enthal-
ten die entsprechenden Options- oder Anleihebedingungen in der Regel einen 
Verwässerungsschutz. Eine Möglichkeit des Verwässerungsschutzes besteht darin, 
dass den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen bei nachfolgenden 
Emissionen ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen eingeräumt wird, wie es 
Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. 
Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz aus
statten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuld
verschreibungen ausgeschlossen werden. Dies dient der erleichterten Platzierung 
der Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer  
optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. 

Alternativ könnte zum Zweck des Verwässerungsschutzes lediglich der Options- 
oder Wandlungspreis herabgesetzt werden, soweit die Options- oder 
Anleihebedingungen dies zulassen. Dies wäre in der Abwicklung für die 
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Gesellschaft jedoch komplizierter und kostenintensiver. Zudem würde es den 
Kapitalzufluss aus der Ausübung von Options- und Wandlungsrechten mindern. 
Denkbar wäre es auch, Schuldverschreibungen ohne Verwässerungsschutz auszu-
geben. Diese wären jedoch für den Markt wesentlich unattraktiver.

10.	 Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Flexibilisierung des  
	 Abstimmungsverfahrens der Hauptversammlung

Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) ist am 1. September 
2009 in Kraft getreten. Es eröffnet u. a. die Möglichkeit zur elektronischen Teilnahme 
an der Hauptversammlung und zur Briefwahl. Die Entscheidungsbefugnis über die 
Nutzung dieser Möglichkeiten soll dem Vorstand übertragen werden. 

10.1	Ergänzung der Satzung in § 15 Abs. 4 (elektronische Teilnahme)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

§ 15 der Satzung wird um folgenden Abs. 4 ergänzt: 

„(4) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre an der Haupt
versammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen 
Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 
teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand 
ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der 
Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Diese werden mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“

10.2	Ergänzung der Satzung in § 15 Abs. 5 (Briefwahl)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

§ 15 der Satzung wird um folgenden Abs. 5 ergänzt: 

„(5) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch 
ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektro-
nischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch 
ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der 
Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden Institut in 
Textform erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung 
erfolgen und sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung 
beziehen, das ist

Mittwoch, der 3. März 2010, 00:00 Uhr,
(sog. „Nachweisstichtag“).

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung 
und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens am

Mittwoch, den 17. März 2010, 24:00 Uhr,

unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen:

Deutsche Beteiligungs AG 
c/o Deutsche Bank AG
– General Meetings –

Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main

Telefax: +49 (0) 69 12012-86045
E-Mail: wp.hv@xchanging.com

Bedeutung des Nachweisstichtags
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die 
Ausübung des Stimmrechts nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts 
bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit 
des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung 
des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang 
des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag 
maßgeblich, d.h. Veräußerungen oder sonstige Übertragungen von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für 
den Erwerb und Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind 
nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen oder 
zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 
Dividendenberechtigung. 
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Den zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Aktionären werden 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 
Eintrittskarten zu erleichtern, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung 
und Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu 
tragen und empfehlen unseren Aktionären, sich alsbald mit ihrem depotführenden 
Institut in Verbindung zu setzen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr 
Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein 
Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl aus-
üben lassen. Auch in diesen Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung zur 
Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden 
Bestimmungen erforderlich.

Die Erteilung von Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 
oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen erteilt werden, ihr 
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedür-
fen der Textform als der gesetzlich für börsennotierte Gesellschaften vorgeschriebenen 
Form. Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten 
oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem 
Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass dieser die 
Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine 
Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder auf 
elektronischem Weg (per E-Mail) bietet die Gesellschaft folgende Adresse an: 

Deutsche Beteiligungs AG
c/o Computershare HV-Services AG

Prannerstraße 8
80333 München

Telefax: +49 (0) 89 309037-4675
E-Mail: deutsche-beteiligung-HV2010@computershare.de 

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der 
Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter 
Nachweis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der 
Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungs
wegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet 
sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben 
beschriebenen fristgerechten Anmeldung zugesandt wird und steht unter  
www.deutsche-beteiligung.de/hauptversammlung zum Download zur Verfügung. 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen. 

Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und andere in § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i. V. m. 
§ 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen können für ihre eigene 
Bevollmächtigung abweichende Regelungen für die Form der Vollmacht vorgeben; die 
Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmäch-
tigenden Person oder Institution über Form und Verfahren der Vollmachtserteilung 
abzustimmen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung 
zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich fristgerecht zur 
Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorste-
henden Bestimmungen führen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne 
Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungs
erteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird jeder 
Eintrittskarte beigefügt. Dieses steht auch unter www.deutsche-beteiligung.de/ 
hauptversammlung zum Download zur Verfügung. Vollmachten und Weisungen an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft ebenfalls 
in Textform übermittelt werden.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der 
Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen 
Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Dienstag, den 
23. März 2010, 24:00 Uhr (Eingang), postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgen-
de Adresse zu übermitteln: 

Deutsche Beteiligungs AG
c/o Computershare HV-Services AG

Prannerstraße 8
80333 München

Telefax: +49 (0) 89 309037-4675
E-Mail: deutsche-beteiligung-HV2010@computershare.de 
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Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die sich fristgerecht zur Hauptversammlung 
angemeldet, den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen 
geführt haben und zur Hauptversammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des 
Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechts
vertretung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Ent
sprechende Informationen sind auch im Internet unter www.deutsche-beteiligung.de/
hauptversammlung einsehbar.

Rechte der Aktionäre
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von 500.000,00 € erreichen („Quorum“), können gemäß § 122 
Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand (Deutsche 
Beteiligungs AG, Vorstand, Kleine Wiesenau 1, 60323 Frankfurt am Main) zu richten 
und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der 
Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also 
spätestens bis

Sonntag, den 21. Februar 2010, 24:00 Uhr,

zugehen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten 
Inhaber der Aktien sind. Hierbei besteht Unsicherheit, ob die Frist von drei Monaten auf 
den Zeitpunkt des Zugangs des Ergänzungsverlangens bei der Gesellschaft oder des 
Tages der Hauptversammlung zu berechnen ist. Im erstgenannten Fall müssten die 
Antragsteller nachweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Zugang des 
Ergänzungsverlangens Inhaber der Aktien sind. Im letztgenannten Fall müssten die 
Antragsteller nachweisen, dass sie mindestens seit dem 24. Dezember 2009 Inhaber der 
Aktien sind. Die Gesellschaft wird die für die Antragsteller günstigere Fristberechnung 
anwenden und Ergänzungsverlangen bekannt machen, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass die Aktien, die das Quorum erfüllen, seit dem 24. Dezember 2009 gehalten 
werden.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach 
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Sie können auch Vorschläge zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern machen. Gegenanträge und 
Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse 
zu richten: 

Deutsche Beteiligungs AG
Kleine Wiesenau 1

60323 Frankfurt am Main

Telefax: +49 (0) 69 95787-199 oder -391
E-Mail: hauptversammlung@deutsche-beteiligung.de

Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge einschließlich des 
Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.deutsche-beteiligung.de/
hauptversammlung zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer Begründung 
mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung 
und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis

Dienstag, den 9. März 2010, 24:00 Uhr,

unter der vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig adressierte 
Anträge werden nicht berücksichtigt. Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags 
kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen 
absehen, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen 
Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags 
braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 
Zeichen umfasst. Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
oder Abschlussprüfern gelten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß. 
Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch nicht begründet zu werden und eine 
Veröffentlichung kann außer in den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann 
unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort 
des vorgeschlagenen Kandidaten enthält. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsrats
mitgliedern müssen auch dann nicht veröffentlicht werden, wenn der Vorschlag keine 
Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
bzw. vergleichbaren in  und ausländischen Kontrollgremien enthält.
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Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die 
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforder-
lich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, da der 
Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung auch der Konzernabschluss und der 
Konzernlagebericht vorgelegt werden. 

Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 
AktG genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbunde-
nen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 16 Abs. 3 der 
Satzung kann der Versammlungsleiter neben dem Rede- auch das Fragerecht der 
Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kann insbesondere einen zeitlichen 
Rahmen für den gesamten Hauptversammlungsablauf, für die Behandlung einzelner 
Tagesordnungspunkte oder für einzelne Redner/Fragesteller festsetzen.

Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetseite 
der Gesellschaft 

Den Aktionären sind die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversammlung auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter www.deutsche-beteiligung.de/ 
hauptversammlung zugänglich. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der 
Aktionäre nach § 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich eben-
falls unter www.deutsche-beteiligung.de/hauptversammlung.

Übertragung der Hauptversammlung
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung gemäß der Ermächtigung in § 16 Abs. 4 
unserer Satzung vollständig in Ton und Bild im Internet zu übertragen und so öffentlich 
zu machen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung  
48.533.334,20 € und ist in 13.676.359 Aktien eingeteilt, die alle in gleichem Umfang 
stimm- und dividendenberechtigt sind.

Frankfurt am Main, im Januar 2010 

Deutsche Beteiligungs AG

Der Vorstand

Fakten  
zum Geschäftsjahr 2008/2009

n	 Lewa GmbH und MCE AG 
	 erfolgreich veräußert

n	 Konzernüberschuss von 
	 19,6 Mio. € erzielt

n	 Entwicklung der Portfolio-
	 unternehmen teilweise
	 durch Wirtschaftskrise belastet

n	 Schwacher Markt für 
	 Unternehmenstransaktionen

n	 Hohe Liquiditätsreserve sichert 
	 Handlungsfreiheit für 2009/2010
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gemessen am gesamtwirtschaftlichen Umfeld war 2008/2009 ein gutes Geschäftsjahr 
für die Deutsche Beteiligungs AG. Gut, weil es uns gelungen ist, unsere Portfoliounternehmen 
sicher durch die Krise zu begleiten. Gut, weil wir mit einem Ergebnis von 19,6 Millionen Euro 
eine Eigenkapitalrendite erzielt haben, die unsere Eigenkapitalkosten übersteigt. Und gut auch, 
weil wir mit zwei sehr erfolgreichen Veräußerungen das Potenzial geschaffen haben, 
eine Dividende für das vergangene Geschäftsjahr auszuschütten und auch darüber hinaus 
unsere Dividendenpolitik fortsetzen zu können.

All dies konnten wir zu Beginn des Geschäftsjahres nicht erwarten: Im Herbst 2008 
eskalierte die Situation auf den Finanzmärkten zu einer weltumspannenden Wirtschaftskrise, 
wie sie in der jüngeren Geschichte beispiellos ist. Das Jahr 2009 begann mit einer um sich 
greifenden Lähmung der Realwirtschaft. An den Börsen befanden sich Kurse und 
Unternehmensbewertungen im freien Fall. Die Finanzwirtschaft stabilisierte sich dann im Laufe 
des Jahres sehr langsam, und das auch nur, weil die Staaten substanziell mit Kapital und 
Garantien eingegriffen hatten. Selbst jetzt, zur Jahreswende 2009/2010, dauern Unsicherheit 
und Zurückhaltung an.

Wirtschaft ist immer ein Auf und Ab. Gerade wir als Investor in zyklischen Industrien wissen 
und berücksichtigen das. Wenn jedoch etwa die Auftragseingänge von Maschinenbau
unternehmen in kurzer Zeit zum Teil ins Bodenlose fallen und auf sehr niedrigem Niveau für 
mehrere Quartale verharren, dann weicht das vom gelernten Muster eines gewöhnlichen Zyklus 
ab. Für eine solch dramatische Entwicklung gibt es keine erprobte Handlungsanweisung. 

Die Wirtschaftskrise hat alle Beteiligten vor neue Herausforderungen gestellt – das Management, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Portfoliounternehmen, aber auch uns und 
unsere Parallelfonds als Gesellschafter. Wir können festhalten, dass unsere Portfoliounternehmen 
auf die neuen Bedingungen früh reagiert haben. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch 
der Bank Lehman Brothers – einem Schlüsselereignis der aktuellen Krise – begannen sie mit 
der Entwicklung von Szenarien und entsprechenden Maßnahmenplänen zur Bewältigung der 
neuen Situation. Vielfach ging damit auch eine Restrukturierung einher. Die Management-Teams 
mussten in einigen Situationen schmerzhafte Entscheidungen treffen, bis hin zur Trennung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dort, wo es sinnvoll und notwendig war, haben wir 
Unternehmen durch zusätzliche Eigenmittel gestützt.

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Brief des Vorstands
Glücklicherweise sind nur einige Portfoliounternehmen gravierend von der Krise betroffen. 
Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der konsequenten Umsetzung unserer Investitions
strategie. Wir haben in den vergangenen Jahren auf erfolgreiche Unternehmen mit einem 
bewährten Geschäftsmodell gesetzt. Unsere Beteiligungen statten wir beim Erwerb mit einer 
robusten Kapitalstruktur aus. So sollen sie auch bei rückläufigem Umsatz und Ertrag 
ausreichend Mittel zur Verfügung haben, um den Verpflichtungen nachkommen zu können. 
Und wir haben stets großen Wert auf ein unternehmerisch agierendes Management 
in unseren Beteiligungen gelegt. All das hat sich in der Krise besonders ausgezahlt: 
Das Portfolio, mit dem wir in das Geschäftsjahr gegangen sind, gewann trotz der widrigen 
Umstände im vergangenen Krisenjahr 2008/2009 an Wert.

Um die Qualität des Ergebnisses zu verdeutlichen, lassen Sie uns die Bilanz in Erinnerung rufen, 
mit der wir in das Geschäftsjahr 2008/2009 gestartet sind: Grob betrachtet standen dem 
Eigenkapital von rund 240 Millionen Euro (nach Abzug der Dividendenzahlung) liquide Mittel 
von 104 Millionen Euro und Finanzanlagen von rund 137 Millionen Euro gegenüber. 
Aus diesen Finanzanlagen erzielten wir ein positives Bewertungs- und Abgangsergebnis von 
rund 29,8 Millionen Euro oder mehr als 20 Prozent. Im gegenwärtigen Umfeld, meinen wir, 
ist das ein großer Erfolg.

Der Kapitalmarkt scheint unsere Einschätzung zu teilen: Unsere Aktie entwickelte sich 
deutlich besser als die wesentlichen Marktindices. Auch im Vergleich zu anderen börsennotierten 
Private-Equity-Gesellschaften ist unsere Performance von 54,8 Prozent im vergangenen 
Geschäftsjahr ausgezeichnet.

Stichhaltigster Beweis für die Qualität des Portfolios jedoch sind die beiden Veräußerungen, 
die wir im vergangenen Geschäftsjahr vereinbaren konnten. Der Verkauf der Beteiligung 
an der Lewa GmbH an ein japanisches Unternehmen zählt – gemessen am Vielfachen des 
Verkaufserlöses in Bezug auf das investierte Kapital – zu den erfolgreichsten Transaktionen Ihrer 
Gesellschaft. Die Beteiligung an der MCE AG wurde ebenfalls an einen strategischen Investor 
veräußert. Auch dabei erzielten wir einen Preis, der unsere Anschaffungskosten um ein 
Mehrfaches übersteigt. 

Einen Teil der Mittel, die die Deutsche Beteiligungs AG aus den Veräußerungen erhalten hat, 
wollen wir zur Zahlung einer Dividende verwenden. Um die Aktionäre am Investitionserfolg 
der Deutschen Beteiligungs AG zu beteiligen, schlagen wir vor, je Aktie eine Dividende 
von 0,40 Euro auszuschütten. Darüber hinaus soll eine Sonderdividende von 0,60 Euro je Aktie 
ausgezahlt werden. Diese Ausschüttung beläuft sich insgesamt auf mehr als fünf Prozent des 
Eigenkapitals je Aktie, das im Lauf des Geschäftsjahres von 17,90 Euro auf 18,94 Euro 
je Aktie gestiegen ist.

Im Geschäftsjahr 2007/2008 beruhte unsere Investitionszurückhaltung auf der Einschätzung, 
dass die Kaufpreiserwartungen, getrieben unter anderem durch überoptimistische 
Fremdfinanzierungsmärkte, unangemessen hoch waren. Im vergangenen Geschäftsjahr 
2008/2009 sind wir keine neue Beteiligung eingegangen. Die Kaufpreiserwartungen waren uns 
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weiterhin zu hoch, vor allem aber: Zu unsicher erschienen uns die Geschäftsaussichten 
der wenigen, grundsätzlich attraktiven Unternehmen, die wir näher analysiert haben. 
Angesichts der schlechten Wirtschaftslage ging das M&A-Geschäft auch insgesamt zurück.

Wir beobachten, dass die Transaktionsaktivitäten inzwischen wieder anziehen. Wir werten 
das auch als Ausdruck des wachsenden Eigenkapitalbedarfs infolge der Wirtschaftskrise. 
Sie hat viele Unternehmen so stark getroffen, dass deren Bilanzen inzwischen ungünstige 
Strukturen aufweisen. Das Wachstum, das nach einem allmählichen Anziehen der Konjunktur 
zu erwarten ist, werden etliche Unternehmen nicht selbst finanzieren können. Banken allerdings 
werden die Nachfrage kaum befriedigen können. Der Kapitalmarkt ist kleineren und mittleren 
Unternehmen meist verschlossen. So eröffnen sich Chancen für Eigenkapitalinvestoren wie die 
Deutsche Beteiligungs AG. Mit einem hohen Liquiditätsbestand und einem Parallelfonds, der in 
der Mitte seiner Investitionsperiode steht, sind wir gut gerüstet, diese Chancen wahrzunehmen.

Mit Investitionen in neue Beteiligungen wollen wir die Grundlage für künftige Wertsteigerungen 
legen. Wie schnell und in welchem Ausmaß sie sich realisieren lassen, können wir nicht 
vorhersehen. In unserem Geschäft sind Vorhersagen über das Eintreten bestimmter 
Entwicklungen besonders schwierig. Eine Ein-Jahres-Prognose für das Ergebnis einer Private-
Equity-Gesellschaft abzugeben, ist nahezu unmöglich. Sie würde dem Geschäftsmodell auch 
nicht gerecht werden. Dies hat nicht zuletzt das vergangene Geschäftsjahr gezeigt: Die 
Bereitschaft strategischer Käufer, zu Zeiten allgemeiner Marktschwäche attraktive 
Kaufbewertungen für Portfoliounternehmen zu bieten, ist ebenso wenig planbar wie 
Unternehmensbewertungen am Kapitalmarkt auf Sicht von einem Jahr vorhersehbar sind.

Über die vergangenen zehn Jahre haben wir eine durchschnittliche Rendite auf das 
Eigenkapital von 14 Prozent erreicht – in einem Zeitraum also, in den zwei schwere 
Wirtschaftskrisen fallen. Uns ist das gelungen, weil wir unserer Investitionsstrategie treu 
geblieben sind, gerade in den „Boomjahren“. Diese Solidität wollen wir auch künftig pflegen. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir so den Weg Ihrer Deutschen Beteiligungs AG erfolgreich 
fortsetzen können.

Frankfurt am Main, im Januar 2010

Ihr Vorstand

Risikoposition vergleichsweise gering, und mit zwei 
erfolgreichen Veräußerungen lieferten wir einen 
Beleg für die Werthaltigkeit des Portfolios und die 
Solidität der Bewertungen.

Eigenkapital je Aktie steigt um 8,2 Prozent
Das Eigenkapital je Aktie erhöhte sich im Geschäfts
jahr per 31. Oktober 2009 um 1,04 Euro auf  
18,94 Euro. Gegenüber der Bilanz des vorangegan-
genen Geschäftsjahres entspricht dies unter 
Berücksichtung der Dividende einer Verbesserung 
um 8,2 Prozent. Der Anstieg geht im Wesentlichen 
auf das Abgangsergebnis zurück; es beträgt 1,28 
Euro je Aktie. Die Bewertungsveränderungen der 
nicht börsennotierten Portfoliounternehmen addie-
ren sich auf 0,95 Euro je Aktie; darin enthalten ist der 
positive Bewertungseffekt, der auf dem vereinbarten 
Preis für die Veräußerung der MCE AG basiert.

Dividendenvorschlag 1.00 Euro je Aktie
Angesichts des Ausschüttungspotenzials, das sich 
aus den jüngsten Veräußerungen ergeben hat, schla-
gen Vorstand und Aufsichtsrat vor, eine Dividende 
von 0,40 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,40 Euro je Aktie) 
sowie eine Sonderdividende von 0,60 Euro je Aktie 
auszuschütten.

Aktie

Nach einem starken Rückgang im Vorjahr 
konnte sich der Kurs im Geschäftsjahr 
2008/2009 deutlich erholen. Das Eigen
kapital je Aktie stieg auf 18,94 Euro. 
Analysten bewerten das Potenzial für das 
Wertpapier positiv.

Kursanstieg um 49 Prozent 
im Geschäftsjahr
Unser Aktienkurs startete mit einem Wert von 10,45 
Euro in das Geschäftsjahr und setzte bis Anfang 
Januar 2009 die im Spätsommer 2008 gestartete 
Erholung fort. Über den Zwölfmonatszeitraum 
betrachtet beträgt die Kurssteigerung 48,8 Prozent. 
Damit wies unsere Aktie eine bessere Performance 
auf als alle Vergleichsindices. Die Marktkapitalisierung 
der Deutschen Beteiligungs AG erhöhte sich damit 
2008/2009 von 142,9 auf 212,7 Millionen Euro.

Die Vorbehalte am Kapitalmarkt gegenüber Private-
Equity-Gesellschaften wurden durch den Geschäfts
verlauf der Deutschen Beteiligungs AG nicht bestä-
tigt: Mit einer hohen Cash-Reserve war unsere 

Analystenmeinungen zur Aktie 
der Deutschen Beteiligungs AG

Bankhaus  
Sal. Oppenheim „Buy“

HSBC Trinkaus „Overweight“

Close Brothers Seydler 
Research

 
„Buy“

J.P. Morgan Cazenove „Underperform”

Landesbank  
Baden-Württemberg

 
„Kaufen“

1.11.08 1.2.09 1.5.09 1.8.09 1.11.09

Index: 1. November 2008 = 100

Wertentwicklung vom 
1. November 2008 bis 31. Dezember 2009
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Geschäftsentwicklung

Die Deutsche Beteiligungs AG 
hielt auch 2008/2009 ein Portfolio mit 
wertvoller Substanz. In der zweiten Hälfte 
des Geschäftsjahres veräußerten wir ein 
Unternehmen und vereinbarten den 
Verkauf einer weiteren Beteiligung. Beide 
Transaktionen waren sehr erfolgreich. 
Der Wert der übrigen Portfoliounter
nehmen ging angesichts des schwierigen 
Umfelds leicht zurück.

Finanzkrise lähmt Private-Equity-Markt
Die Finanzkrise und in ihrem Gefolge die tief greifen-
de Wirtschaftskrise haben im vergangenen 
Geschäftsjahr auch den Markt für Unternehmens
beteiligungen stark getroffen und unsere Investi
tionstätigkeit deutlich beeinträchtigt. Der scharfe 
Abschwung in vielen Branchen und in allen Wirt
schaftsregionen zwischen Herbst 2008 und Herbst 
2009 ließ keine solide Planung über Unterneh
mensentwicklungen zu. Damit fehlte eine entschei-
dende Grundlage, auf der Investitionsentscheidungen 
üblicherweise fußen. Die anhaltende Schwäche des 
Bankensektors ließ zudem das Angebot an Akqui
sitionsfinanzierungen nahezu verschwinden. Die 
Investitionen der Deutschen Beteiligungs AG 
beschränkten sich deshalb 2008/2009 auf kleinere 
Nachfinanzierungen bestehender Beteiligungen, die 
diese für Unternehmenszukäufe und – in zwei Fällen 
– zur Verbesserung ihrer Bilanzstruktur verwendeten. 
Hinzu kamen letzte Kapitalabrufe eines ausländi-
schen Buy-out-Fonds. Unsere Investitionen betrugen 
insgesamt 4,3 Millionen Euro.

Erfolgreiche Veräußerungen
2008 und 2009 waren nicht die Jahre großer oder 
gar zahlreicher M&A-Transaktionen. Börsengänge 
fanden schon seit Mitte 2007 nur noch vereinzelt 
statt. Finanzinvestoren spürten das knappe, nahezu 
versiegende Angebot an Fremdfinanzierungen. 
Strategische Unternehmenskäufer konzentrierten 
sich auf wenige, ausgewählte Transaktionen. Umso 
positiver ist zu bewerten, dass die Deutsche Beteili
gungs AG in diesem Umfeld zwei Unternehmen aus 
ihrem Portfolio sehr erfolgreich veräußern konnte. 
Die japanische Nikkiso Co., Ltd. erwarb unsere Betei
ligung an der Lewa GmbH, mit der Bilfinger Berger 
AG vereinbarten wir den Verkauf der MCE AG. 

Abgesehen von diesen beiden Transaktionen wurde 
ein älterer ausländischer Buy-out-Fonds mit zuletzt 
untergeordneter Bedeutung für den Portfoliowert, 
der HSBC Technology Fund, vollständig zurückge-
führt. Das Gewicht des amerikanischen Buy-out-
Fonds Harvest Partners IV im Portfolio verringerte  
sich nach einer weiteren Veräußerung aus dessen 
Portfolio und einer entsprechenden Ausschüttung 
noch einmal. 

Der Portfoliowert lag zum 31. Oktober 2009 mit 
123,1 Millionen Euro leicht unter dem Wert des vor-
angegangenen Bilanzstichtages; von dem Wert ent-
fallen 48,3 Millionen Euro auf die Beteiligung an der 
MCE AG, deren Veräußerung im neuen Geschäftsjahr 
inzwischen abgeschlossen wurde.

Portfolio (IFRS-Wert) und  
Anzahl der Beteiligungen *

 
Mio. €

 
Anzahl

1. November 2008 127 21

Investitionen 4  

Veräußerungen 16 2

Wertveränderungen 8  

31. Oktober 2009 123 19

*	 Entspricht den Bilanzpositionen „Finanzanlagen“ und 
	 „Kredite und Forderungen“, im Wesentlichen bereinigt um 
	 Anteile an Vorratsgesellschaften und Gesellschaften, 
	 die überwiegend fremden Dritten zuzurechnen sind

Geordnet nach der Höhe der Fair Values, stehen die 
größten sieben Beteiligungen für 90 Prozent des 
Portfoliowertes nach IFRS. Unter diesen Beteiligungen 
befinden sich sechs Management-Buy-outs und eine 
Wachstumsfinanzierung. 

Summe des verwalteten Vermögens 
nahezu unverändert
Die Deutsche Beteiligungs AG investiert nicht nur 
eigene Mittel. Sie bündelt auch die Mittel anderer 
Private-Equity-Investoren in Parallelfonds. Diese 
Mittel werden in dieselben Unternehmen investiert. 
Die Parallelfonds gehen während der Investitions
periode eines Fonds Beteiligungen in einem festen 
Verhältnis gemeinsam mit der Deutschen Beteiligungs 
AG und dem Investment-Team der DBAG ein, das 
sich ebenfalls an den von der Deutschen Beteiligungs 
AG erworbenen Unternehmen mit eigenen Mitteln 
engagiert. 

Die Beteiligungen der DBG Fonds I und III sind weit-
gehend veräußert. Der DBAG Fund IV, dessen 
Investitionsperiode im September 2002 begonnen 
hatte, beendete seine Investitionsperiode im Februar 

2007. Der Fonds hält noch sechs Beteiligungen. Der 
DBAG Fund V investierte seit Februar 2007 in vier 
Unternehmen und ist per 31. Oktober 2009 zu 40 
Prozent abgerufen. Das von der Deutschen 
Beteiligungs AG direkt gehaltene und für Dritte 
betreute Vermögen betrug zum Bilanzstichtag 904 
Millionen Euro (Vorjahr: 896 Millionen Euro).

Verwaltetes Vermögen  
(„Assets under  
Management“) *

 
31.10. 

2009

 
31.10. 

2008

 Mio. € Mio. €

Konzern der Deutschen 
Beteiligungs AG 259 245

DBG Fonds I und  
DBG Fonds III

27 28

DBAG Fund IV 116 139

DBAG Fund V 502 484

Summe des  
verwalteten Vermögens

904 896
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 Fakten zum Geschäftsjahr

 
 
Tsd. €

 
 

1.11.2008  
bis 

31.10.2009

1.11.2007  
bis 

31.10.2008

Ergebnis Beteiligungsgeschäft

Bewertungs- und Abgangsergebnis aus Finanzanlagen  
sowie Krediten und Forderungen

 
 

 
29.822

 
-60.970

Laufende Erträge aus Finanzanlagen  
sowie Krediten und Forderungen

 
 

 
1.936

 
7.567

Summe Ergebnis Beteiligungsgeschäft 31.758 -53.403

Sonstiges Ergebnis

Personalaufwand  13.425 12.037

Sonstige betriebliche Erträge  14.136 16.905

Sonstige betriebliche Aufwendungen  10.945 11.634

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte  1.112 326

Zinsertrag  2.376 5.209

Zinsaufwand  410 18

Summe sonstiges Ergebnis -9.380 -1.901

Ergebnis vor Steuern 22.378 -55.304

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  -293 165

Ergebnis nach Steuern 22.671 -55.469

Konzernfremden Gesellschaftern zustehende Gewinne/Verluste  -3.024 4.352

Konzernüberschuss/-fehlbetrag 19.647 -51.117

Gewinn/Verlust je Aktie in Euro  1,44 -3,73

Verwässerter Gewinn/Verlust je Aktie in Euro  1,44 -3,73

Überleitung zum Konzernbilanzgewinn:

Konzernüberschuss/-fehlbetrag  19.647 -51.117

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr  29.230 118.214

Dividende  -5.471 -47.867

Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen  9.234 27.033

Aufwand aus der Einziehung von Aktien  0 -17.033

Konzernbilanzgewinn 52.640 29.230

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. November 2008 bis zum 31. Oktober 2009

Portfoliounternehmen 
Eckdaten 2009

Umsatz  
in Mio. €

Mitarbeiter 
Anzahl

 
Kerngeschäft

Clyde-Bergemann-Gruppe, 
Wesel/Glasgow/Delaware 
www.clydebergemann.de

493 Mio. 
US-$ 

1.400 
 

Entwicklung und Produktion von Komponenten  
für Kohlekraftwerke;  
Märkte: weltweit

Coperion GmbH,  
Stuttgart  
www.coperion.com

392 1) 
 

1.800 
 

Entwicklung und Produktion von Compoundier-
Systemen und Schüttgutanlagen;  
Märkte: weltweit

Coveright GmbH, 
Düsseldorf  
www.coveright.com

205 1) 
 

673 
 

Imprägnierung von Folien für  
die Einrichtungs- und Bauindustrie;  
Märkte: weltweit

Grohmann GmbH,  
Prüm  
www.grohmann.com

60 1) 
 

480 
 

Entwicklung und Produktion von  
Anlagen zur Industrieautomatisierung;  
Märkte: Europa

Heim & Haus Holding 
GmbH, Düsseldorf  
www.heimhaus.de

113 1) 
 

500 
 

Direktvertrieb von Sonnenschutzsystemen  
und Bauelementen für private Wohnhäuser;  
Märkte: Deutschland, Österreich

Hochtemperatur 
Engineering GmbH,  
Mainz-Kastel  
www.hte-group.com

n.a. 
 
 

n.a. 
 
 

Anlagen und Komponenten  
für Hochtemperaturprozesse;  
Märkte: weltweit 

Homag Group AG, 
Schopfloch  
www.homag-gruppe.de

514 2) 
 

5.000 
 

Entwicklung und Produktion von Maschinen  
und Anlagen zur Holzbearbeitung für die Möbel- 
und Bauelementeindustrie; Märkte: weltweit

ICTS Europe Holdings B.V., 
Amsterdam, NL  
www.ictseurope.com

322 1) 
 

11.000 
 

Sicherheitsdienstleistungen  
für den Flugverkehr und andere Bereiche;  
Märkte: weltweit

JCK Holding GmbH  
Textil KG,  
Quakenbrück

405 1) 
 

715 3) 
 

Textilhandel;  
Märkte: Deutschland 

Preh GmbH,  
Bad Neustadt an der Saale  
www.preh.de

245 1) 
 

2.000 
 

Entwicklung und Produktion hochwertiger  
Bedien- und Steuerelemente für Automobile;  
Märkte: Europa, USA

1)	 Vorläufig
2)	 Unternehmensprognose
3)	 Wert aus 2008
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 Fakten zum Geschäftsjahr

Tsd. €  31.10.2009 31.10.2008

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Anlagewerte  25 39

Sachanlagen  8.019 8.133

Finanzanlagen  137.242 138.333

Kredite und Forderungen  1.306 31

Langfristige Wertpapiere  14.487 0

Sonstige langfristige Vermögenswerte  2.294 617

Summe langfristige Vermögenswerte 163.373 147.153

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen  3.486 3.705

Kurzfristige Wertpapiere  58.747 69.164

Sonstige Finanzinstrumente  169 22

Ertragsteuerforderungen  8.780 6.564

Flüssige Mittel  50.787 36.072

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte  5.160 9.582

Summe kurzfristige Vermögenswerte 127.129 125.109

Summe Aktiva 290.502 272.262

Tsd. €  31.10.2009 31.10.2008

Eigenkapital  

Gezeichnetes Kapital  48.533 48.533

Kapitalrücklage  141.394 141.426

Gewinnrücklagen  16.399 25.633

Konzernbilanzgewinn  52.640 29.230

Summe Eigenkapital 258.966 244.822

Fremdkapital

Langfristiges Fremdkapital

Anteile in Fremdbesitz  12.288 9.297

Sonstige Rückstellungen  0 914

Passive latente Steuern  118 82

Summe langfristiges Fremdkapital 12.406 10.293

Kurzfristiges Fremdkapital

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten  2.458 2.595

Steuerrückstellungen  3.533 4.123

Sonstige Rückstellungen  13.139 10.429

Summe kurzfristiges Fremdkapital 19.130 17.147

Summe Fremdkapital 31.536 27.440

Summe Passiva 290.502 272.262

Konzernbilanz 
zum 31. Oktober 2009

Aktiva Passiva
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 Fakten zum Geschäftsjahr

Bewertungs- und Abgangsergebnis 
aus Finanzanlagen sowie Krediten und 
Forderungen

 
Tsd. €

2008/ 
2009

2007/ 
2008

Wertveränderungen 11.436 -57.878

Realisierte Erträge/
Aufwendungen

 
17.509

 
-2.225

Sonstiges 877 -867

Insgesamt 29.822 -60.970

Laufende Erträge aus Finanzanlagen 
sowie Krediten und Forderungen

 
Tsd. €

2008/ 
2009

2007/ 
2008

Gewinnansprüche 1.859 7.539

Zinsen 77 28

1.936 7.567

Personalaufwand

 
Tsd. €

2008/ 
2009

2007/ 
2008

Löhne und Gehälter 12.133 10.904

	 davon für ausgeübte  
	 Aktienoptionen

 
(13)

 
(522)

	 davon für ausstehende  
	 Aktienoptionen

 
(1)

 
(42)

Soziale Abgaben und 
Aufwendungen  
für Altersversorgung

 
 

1.292

 
 

1.133

	 davon 	
	 Dienstzeitaufwand

 
(462)

 
(503)

	 davon 
	 nachzuverrechnender  
	 Dienstzeitaufwand

 
 

(122)

 
 

(0)

	 davon für  
	 beitragsorientierte 	
	 Pensionspläne 
	 (einschließlich 
	 Arbeitgeberanteil zur  
	 Rentenversicherung)

 
 
 
 
 

(376)

 
 
 
 
 

(333)

13.425 12.037

Sonstige betriebliche Erträge

 
Tsd. €

2008/ 
2009

2007/ 
2008

Verwaltungsvergütungen 11.107 12.637

Weiterberechnete Kosten 1.455 3.455

Strukturierungs- und 
Beratungsvergütungen

 
0

 
27

Sonstiges 1.574 786

14.136 16.905

Sonstige betriebliche Aufwendungen

 
Tsd. €

2008/ 
2009

2007/ 
2008

Beratung 2.753 5.661

Raumkosten 2.122 1.759

Umsatzsteuer 1.060 774

Wertminderung  
von kurzfristigen 
Forderungen

 
 

861

 
 

0

Finanzanlagen 679 4

Sonstiges 3.470 3.436

10.945 11.634

Zinsertrag

 
Tsd. €

2008/ 
2009

2007/ 
2008

Zinsaufwand 
Pensionsrückstellungen

 
0

 
-870

Geplante Erträge des 
Planvermögens

 
0

 
878

0 8

Umlaufvermögen/
Wertpapiere

 
1.857

 
336

Festgeld/Bankguthaben 383 4.657

Finanzamt 62 107

Sonstiges 74 101

2.376 5.209

Zinsaufwand

 
Tsd. €

2008/ 
2009

2007/ 
2008

Zinsaufwand 
Pensionsrückstellungen

 
947

 
0

Geplante Erträge des 
Planvermögens

 
-551

 
0

396 0

Darlehen/
Bereitstellungsprovision

 
13

 
10

Langfristige 
Rückstellungen

 
1

 
8

410 18

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

 
Tsd. €

2008/ 
2009

2007/ 
2008

Effektive Steuern -328 448

Latente Steuern 35 -283

-293 165

Erläuterungen (Auswahl)
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Bilanzpressekonferenz 
2008/2009,  
Frankfurt am Main 

 
 
29. Januar 2010

Analystenkonferenz, 
Frankfurt am Main

 
29. Januar 2010

Roadshow Zürich/Genf  1./2. Februar 2010

Roadshow  
London/Edinburgh  

 
3./4. Februar 2010

Roadshow Paris 8. Februar 2010

Roadshow New York 17./18. Februar 2010

Veröffentlichung Zahlen  
1. Quartal/Telefonische 
Analystenkonferenz  

 
 
17. März 2010

Hauptversammlung 2010,  
Frankfurt am Main 

 
24. März 2010

Dividendenzahlung 2010 25. März 2010

Veröffentlichung Zahlen  
2. Quartal/Telefonische 
Analystenkonferenz  

 
 
14. Juni 2010

Veröffentlichung Zahlen  
3. Quartal/Telefonische 
Analystenkonferenz

 
 
14. September 2010

Deutsches 
Eigenkapitalforum 2010

 
November 2010

Bilanzpressekonferenz 
2009/2010,  
Frankfurt am Main 

 
 
Januar 2011

Aktionärsinformation

Deutsche Beteiligungs AG
Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Franke
Kleine Wiesenau 1
60323 Frankfurt am Main
Telefon: 	 +49 69 95787-361
Telefax: 	 +49 69 95787-391
E-Mail: 	 IR@deutsche-beteiligung.de
Internet:	 www.deutsche-beteiligung.de
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